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zwecken des Urheber- und Nutzerschutzes auf1332. Es findet in dem hier verfolg-
ten, zumindest im Grundsatz effizienzorientierten Begründungsansatz gerade sei-
nen Ausdruck. Die »Zielkompatibilität«1333 von Urheber- und Kartellrecht ist mit
anderen Worten bei einem zumindest vom Ausgangspunkt her ökonomietheore-
tisch begründeten, bipolaren Normzweckmodell a priori institutionalisiert. Damit
ist eine explizite Aufführung des Wettbewerbs in einer Normzweckklausel ent-
behrlich; mehr noch: Eine solche Erweiterung des Normzwecks um den Schutz
der Institution Wettbewerb wäre nicht mehr als eine tautologische Leerformel, der
keine eigenständige Bedeutung zukäme. Die Förderung bzw. Aufrechterhaltung
freien Wettbewerbs ist mithin als weiterer expliziter Normzweck des Urheber-
rechts im Ergebnis abzulehnen. Der Aufnahme dieser übergeordneten Zielvor-
stellung in eine die ökonomietheoretische Fundierung zum Ausdruck bringende
Präambel steht dies freilich nicht entgegen. Im Ergebnis sind damit der Urheber-
und der Nutzerschutz als die beiden maßgeblichen urheberrechtlichen Normzwe-
cke festzuhalten. 

C. Verhältnis der Normzwecke zueinander

I. Normzweckkonflikte zwischen Urheber- und Nutzerschutz

Nutzer- und Urheberschutz können miteinander in Konflikt geraten1334. Nutzer
wollen in aller Regel weitestmögliche Nutzungsbefugnisse für urheberrechtlich
geschützte Werke, Urheber demgegenüber die rechtliche Kontrolle über die von
ihnen geschaffenen Werke. Es ist daher eine Antwort auf mögliche Normzweck-
konflikte zu finden, wobei insbesondere auch der gegenseitigen Begrenzungs-
funktion der Normzwecke Rechnung zu tragen ist1335. 

1332 Insoweit trifft die oben angedachte Formel (»Dieses Gesetz schützt den Urheber und den
Nutzer urheberrechtlich geschützter Werke. Es schützt damit im Dienste der Innovation
auch das Interesse der Allgemeinheit an einem funktionierenden Wettbewerb.«) zu.

1333 Heinemann, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, S. 26 f.
1334 Zwischen beiden kann aber auch ein Gleichlauf bestehen, da manche Formen urheber-

rechtlicher Regulierung (wie beispielsweise Liability Rules) die Interessen von Urhebern
und Nutzern gleichermaßen befriedigen können. Hilty, Verbotsrecht vs. Vergütungsan-
spruch, in: FS Schricker II, S. 325, 330, erkennt einen solchen Ausgleich von Urheber- und
Nutzerinteressen etwas zurückhaltender in solchen Schrankenbestimmungen, »welche
einen Dritten zur Nutzung berechtigen und dem Urheber gleichzeitig eine – ihm sonst nicht
zufließende – Vergütung sichern.«. 

1335 Vgl. Hefermehl-Köhler-Bornkamm-Köhler, Wettbewerbsrecht, § 1, Rn. 46, bzgl. einer
ähnlich gelagerten Problematik bei § 1 UWG, bei dem das Interesse der Allgemeinheit
an einem unverfälschten Wettbewerb mit dem Schutz der Mitbewerber bzw. der sonstigen
Marktteilnehmer im Konflikt stehen. Köhler bringt das Beispiel der Nachahmungsfreiheit.
Hier werde »dem Interesse eines Mitbewerbers, vor Produktnachahmungen geschützt zu
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II. Gleichrangigkeit oder Hierarchie der Normzwecke?

Normzweckkonflikte sind bei einem mehrdimensional zweckorientierten Ansatz
systemimmanent. De lege lata ist die Situation relativ eindeutig. Das Urheber-
rechtsgesetz bezweckt nach der traditionellen Lehre in erster Linie den Schutz der
materiellen wie ideellen Urheberinteressen in Bezug auf das Werk. Dieser
Schutzzweck ist nach dieser Auffassung nicht nur dominant, sondern maßgeblich.
Das Verhältnis zwischen Urheber, Verwerter und Nutzer bzw. Allgemeinheit ist
durch das urheberzentrierte Paradigma zugunsten des Urhebers präjudiziert. De
lege ferenda fällt die Antwort schwerer. Bei einer neu einzufügenden Norm-
zweckbestimmung lässt sich das Verhältnis der Normzwecke zueinander theore-
tisch gleichermaßen als solches der Gleichrangigkeit oder der Hierarchie gestal-
ten. Dies ist letztlich eine Wertungsfrage, die sich in der jeweiligen Formulierung
einer Normzweckklausel niederschlägt. Es geht bei der vorzunehmenden Wer-
tung dabei um nichts weniger als die programmatische Ausrichtung des Urheber-
rechts. Angesichts des oben herausgearbeiteten Revisionsbedarfs in Richtung
Nutzerschutz wird dabei vorliegend um die wirksame und möglichst effektive
Verankerung dieses neuen (zusätzlichen) Normzwecks gerungen. Ausgangsbasis
bleibt die Auffassung, dass das Urheberrecht in erster Linie den Schutz der Kre-
ativen bezwecken sollte. An dem Verständnis des Urheberrechts als Schutz- und
Arbeitsrecht der Kreativen1336 soll mit der hier zur Diskussion gestellten Norm-
zweckerweiterung im Ansatz nichts geändert werden. Streiten lässt sich freilich
darüber, ob sich der Kreativenschutz mit dem Schutz des Urhebers erschöpft oder
nicht vielmehr auszuweiten ist auf den kreativ-schöpferisch tätigen Nutzer.

Die Verbreiterung des dogmatischen Fundaments birgt dabei die Gefahr einer
Verwässerung oder einer Erosion des ursprünglichen Schutzbemühens. So lässt
sich die durch zusätzliche gesetzliche Normzweckbestimmungen nicht notwen-
dig geringer werdende Gefährdung des Kreativen anschaulich mit einem Wort
Trollers beschreiben, dass es dem Juristen obliege, »die schöpferische Persön-
lichkeit vor dem mit hochklingenden Phrasen verbrämten kollektiven Egoismus
der Allgemeinheit« zu schützen1337. 

1336 werden, durch das Allgemeininteresse an grundsätzlicher Nachahmungsfreiheit und damit
an freiem Wettbewerb Grenzen gezogen.«; Beater, Schutzzweckdenken im Wettbewerbs-
recht, S. 39: »Schutzzwecke (…) werfen nicht nur jeder für sich, sondern auch in ihrer
Abgrenzung voneinander Fragen auf (…) Wenn mehrere Schutzüberlegungen betroffen
sind, können sie gegenläufige Folgerungen verlangen.«. 

1336 Peukert, UFITA 2002/III, 689, 700; Wandtke, GRUR 2002, 1, 9. 
1337 Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Einleitung.
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